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VORWORT 
Viele Menschen treten dieser Prüfung nicht aus 
Interesse entgegen, sondern aus Pflicht – oft unter 
Zeitdruck und mit der Unsicherheit, etwas formell 
falsch zu machen. Dieses Buch richtet sich an 
genau diese Situation. 
Es dient der strukturierten Vorbereitung auf die 
Theorieprüfung zum Sachkundenachweis für 
Hundehalter in Nordrhein-Westfalen. 
Es ist keine Rechtsberatung, kein offizieller 
Fragenkatalog und kein Ersatz für behördliche 
Unterlagen. Maßgeblich sind stets die geltenden 
gesetzlichen Regelungen. 
Ziel dieses Buches ist es, prüfungsrelevante 
Inhalte übersichtlich zu ordnen, typische 
Fehlerquellen zu reduzieren und die Logik der 
Prüfung klar darzustellen. 
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KAPITEL 1 – ZIEL UND 
AUFBAU DER 
THEORIEPRÜFUNG 
Die Theorieprüfung zum Sachkundenachweis für 
Hundehalter verfolgt ein klares Ziel: Sie soll 
sicherstellen, dass Hundehalter die 
grundlegenden gesetzlichen Regeln und Pflichten 
kennen, die mit dem Halten eines Hundes 
verbunden sind. 

Im Mittelpunkt steht dabei nicht die praktische 
Erziehung des Hundes und nicht die persönliche 
Einstellung des Halters, sondern ausschließlich 
das formale Regelverständnis. 
Die Prüfung prüft Wissen – kein Können. 

1.1 ZWECK DES 
SACHKUNDENACHWEISES 
Der Sachkundenachweis dient dazu: 
• grundlegende Kenntnisse über Pflichten von 

Hundehaltern abzufragen, 
• rechtliche Vorgaben verständlich und 

verbindlich zu machen, 
• Risiken für die öffentliche Sicherheit zu 

minimieren. 

Die Prüfung soll sicherstellen, dass Hundehalter 
wissen: 
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• was erlaubt ist, 
• was verboten ist, 
• und wo besondere Pflichten gelten. 

Emotionale Einschätzungen und persönliche 
Erfahrungen spielen dabei keine Rolle; maßgeblich 
sind die gesetzlichen Regelungen und 
ausdrücklich geregelte Ausnahmen. 

1.2 WAS IN DER THEORIEPRÜFUNG 
GEPRÜFT WIRD 
In der Theorieprüfung werden vor allem folgende 
Bereiche abgefragt: 
• gesetzliche Pflichten von Hundehaltern, 
• besondere Regelungen für bestimmte 

Hunde, 
• Leinen- und Maulkorbpflichten, 
• Verantwortlichkeit im öffentlichen Raum, 
• typische Ordnungswidrigkeiten. 

Die Fragen orientieren sich dabei an klar 
formulierten gesetzlichen Vorgaben. Gefragt wird 
nicht, wie man etwas persönlich handhabt, 
sondern was rechtlich vorgeschrieben ist. 

1.3 WAS NICHT GEGENSTAND DER 
PRÜFUNG IST 
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Ebenso wichtig ist zu wissen, was nicht geprüft 
wird: 
• keine Hundeerziehung oder 

Trainingsmethoden, 
• keine Rassekunde im biologischen Sinn, 
• keine persönlichen Meinungen oder 

Bewertungen, 
• keine Auslegung nach Gefühl oder 

Alltagserfahrung. 

Die Prüfung verlangt kein Expertenwissen, 
sondern sichere Orientierung im Regelwerk. 

1.4 AUFBAU UND ABLAUF DER 
THEORIEPRÜFUNG 
Die Theorieprüfung ist in der Regel wie folgt 
aufgebaut: 
• schriftliche oder digitale Abfrage, 
• Multiple-Choice- oder Auswahlfragen, 
• klare Antwortmöglichkeiten, 
• Bewertung nach „richtig“ oder „falsch“. 

Jede Frage hat eine eindeutig richtige Lösung. 
Teilweise sind mehrere Antwortmöglichkeiten 
vorgegeben, von denen nur eine den gesetzlichen 
Vorgaben entspricht. 

1.5 BEWERTUNG DER PRÜFUNG 
Die Prüfungslogik ist formal und eindeutig: 
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• richtig beantwortete Fragen zählen, 
• falsche Antworten werden nicht teilweise 

gewertet, 
• Interpretationen oder Begründungen sind 

nicht vorgesehen. 

Entscheidend ist, den Wortlaut und die Bedeutung 
der Regel zu erkennen und korrekt anzuwenden. 

In Nordrhein-Westfalen wird die Theorieprüfung 
zum Sachkundenachweis in der Praxis meist als 
Multiple-Choice-Test mit rund 30 Fragen 
durchgeführt. 
Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel 45 
Minuten. 
Als bestanden gilt die Prüfung üblicherweise, 
wenn mindestens zwei Drittel der Fragen korrekt 
beantwortet werden. 

Da die Durchführung durch anerkannte Stellen 
erfolgt, können Details im Einzelfall leicht variieren. 
Maßgeblich sind die Vorgaben der jeweils 
prüfenden Stelle. 

1.6 ZENTRALE GRUNDHALTUNG FÜR 
DIE PRÜFUNG 
Für das Bestehen der Theorieprüfung ist folgende 
Haltung hilfreich: 
• sachlich bleiben, 
• Regeln vor persönliche Einschätzung stellen, 
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• nicht interpretieren, 
• nicht verallgemeinern. 

Ein häufiger Fehler besteht darin, von eigenen 
Erfahrungen oder vom Verhalten des eigenen 
Hundes auf die rechtliche Bewertung zu schließen. 
In der Prüfung zählt jedoch ausschließlich das, was 
geregelt ist – nicht das, was sich richtig anfühlt. 

1.7 ZUSAMMENFASSUNG DIESES 
KAPITELS 
• Die Theorieprüfung prüft Regelwissen, nicht 

Praxis. 
• Persönliche Einschätzungen sind irrelevant. 
• Der Fokus liegt auf gesetzlichen Pflichten 

und Verboten. 
• Klare Antworten sind wichtiger als 

ausführliches Wissen. 

Wer diese Grundlogik verstanden hat, reduziert 
Fehler und geht strukturierter in die Prüfung. 
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KAPITEL 2 – RECHTLICHE 
GRUNDLAGE DER 
THEORIEPRÜFUNG – 
VEREINFACHT ERKLÄRT 
Die Theorieprüfung zum Sachkundenachweis für 
Hundehalter basiert auf gesetzlichen Regelungen. 
Diese Regeln sind verbindlich und bilden die 
Grundlage für alle Prüfungsfragen. 

Für das Bestehen der Prüfung ist es nicht 
erforderlich, den gesamten Gesetzestext 
auswendig zu kennen. Entscheidend ist, zu 
verstehen, wie rechtliche Regelungen aufgebaut 
sind und wie sie in Prüfungsfragen angewendet 
werden. 

2.1 GESETZLICHE GRUNDLAGE 
Die Pflichten von Hundehaltern ergeben sich aus 
landesrechtlichen Vorschriften. Diese regeln unter 
anderem: 
• wer einen Sachkundenachweis benötigt, 
• welche besonderen Pflichten gelten, 
• welche Einschränkungen und Verbote 

bestehen, 
• welche Konsequenzen bei Verstößen 

drohen. 
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Die Theorieprüfung bezieht sich ausschließlich auf 
diese festgelegten Regelungen. Persönliche 
Einschätzungen oder lokale Gewohnheiten sind 
dabei unerheblich. 

2.2 AUFBAU VON GESETZESTEXTEN 
Gesetzestexte folgen einer klaren Struktur: 
• Paragraphen, 
• Absätze, 
• nummerierte Aufzählungen. 

Jede Regel ist eindeutig formuliert und hat einen 
bestimmten Geltungsbereich. In Prüfungsfragen 
wird diese Struktur häufig indirekt abgefragt. 
Wichtig ist dabei: 
• nicht der gesamte Text, 
• sondern die konkrete Aussage einer Regel. 

2.3 BEDEUTUNG ZENTRALER 
BEGRIFFE 
In Gesetzestexten werden bestimmte Begriffe 
gezielt verwendet. Diese Begriffe haben eine feste 
rechtliche Bedeutung. 

Besonders prüfungsrelevant sind: 
• „muss“ → verpflichtend, keine Ausnahme 

ohne ausdrückliche Regelung 
• „soll“ → Regelfall, Ausnahmen sind möglich, 

aber ausdrücklich begründet 
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